
 

 

E n t wu r f  

Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird 

Das Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 13/2011, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin 

oder dem Bundesminister für Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder 
Leistungsvereinbarungsperiode gemäß § 13 den für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode zur 
Finanzierung der Universitäten zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag und dessen Aufteilung auf einen 
Teilbetrag für die Grundbudgets und einen Teilbetrag für die Hochschulraum-Strukturmittel festzusetzen 
und darüber das Einvernehmen gemäß § 60 BHG, BGBl. I Nr. 139/2009, herzustellen.“ 

2. In § 12 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge „Der Betrag gemäß Abs. 2 erhöht sich“ durch die 
Wortfolge „Der Teilbetrag für die Grundbudgets gemäß Abs. 2 erhöht sich“ ersetzt. 

3. § 12 Abs. 5 bis 9 lauten: 
„(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann 2 vH des jährlichen Teilbetrags für die 

Grundbudgets für besondere Finanzierungserfordernisse, zur Ergänzung von Leistungsvereinbarungen 
gemäß § 13 sowie für Gestaltungsvereinbarungen gemäß Abs. 12 einbehalten. Die zurückbehaltenen 
Mittel müssen den Universitäten in voller Höhe zur Verfügung gestellt werden. 

(6) Die Universitäten erhalten jeweils ein Globalbudget, das sich aus dem jeweiligen Grundbudget 
und den jeweiligen Hochschulraum-Strukturmitteln zusammensetzt. Das Grundbudget wird für die 
dreijährige Periode im Voraus festgelegt. Die Hochschulraum-Strukturmittel werden entsprechend den 
Bestimmungen der Verordnung gemäß Abs. 9 ermittelt. Die Universitäten können im Rahmen ihrer 
Aufgaben und der Leistungsvereinbarungen frei über den Einsatz der Globalbudgets verfügen. 

(7) Eine allfällige Reduktion des Grundbudgets einer Universität beträgt im ersten Jahr der 
dreijährigen Periode höchstens 2 vH, im zweiten Jahr höchstens 4 vH und im dritten Jahr höchstens 6 vH 
eines Drittels des für die vorangegangene dreijährige Periode festgesetzten Grundbudgets. 

(8) Die auf die einzelnen Universitäten entfallenden Anteile der Hochschulraum-Strukturmittel 
werden anhand von qualitäts-, quantitäts- und leistungsbezogenen Indikatoren bemessen. Diese beziehen 
sich auf die Bereiche Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste sowie 
gesellschaftliche Zielsetzungen. 

(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Indikatoren gemäß Abs. 8 sowie die 
konkreten Abwicklungs- und Auszahlungsmodalitäten der Hochschulraum-Strukturmittel im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 
festzusetzen.“ 

4. Dem § 141 Abs. 10 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) Für die Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 gilt § 12 Abs. 7 letzter Satz mit der 

Maßgabe, dass anstelle des Grundbudgets das bisherige Grund- und formelgebundene Budget für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2010 bis 2012 heranzuziehen ist.“ 
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5. Dem § 143 Abs. 28 wird folgender Abs. 29 angefügt: 
„(29) § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft, 

wobei die im Jahr 2012 stattfindenden Verhandlungen für die Leistungsvereinbarungen der 
Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 sowie deren Abschlüsse bereits in Hinblick auf die ab 
1. Jänner 2013 geltenden Rechtslage erfolgen. Die Verordnung gemäß § 12 Abs. 9 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 kann bereits vor dem 1. Jänner 2013 erlassen werden, sie darf aber 
frühestens mit 1. Jänner 2013 in Kraft treten.“ 
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